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Satzung

über die Aufstellung des Bebauungsplanes
" Im Ried ", OrtsteilLottstetten

Aufgrund des S f0 des Baugesetzbuches und des S 73 der
Landesbauordnungi für Baden-Württemberg in Verbindung mit
S 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der
Gemeinderat der Gemeinde Lottstetten

am 25.August 1988

die Aufstellung des Bebauungsplanes " I m R i e d'r
als Satzung beschlossen.

sI
Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt
sich aus der Festsetzungi der Planungsgrenzen im Zeichneri-
schen TeiI des Bebauunqrspranes ( S 2 zif f .2 ) vom 25 -08.88.

s2
Bestandte i 1 e

Der Bebauungsplan besteht aus:

I) TeiI I - Zeichnerischer TeiI - Maßstab I:1000
2) Teil II Textteil - Bebauungsvorschriften

Als Anlagen sind ihm beigefügt:

3) AnI.I -Begründung
4\ Anl. II Übersichtsplan - Maßstab I:5000



Satzung Seite -2

s3
Aufhebung

Der mit einem Teil des Grundstücks Lgb. Nr. 858, jetzt 859 in
das Plangebiet ei-ngreifende, äF 26.02.65 genehmigte Bebauungs-

plan " Gloggenriemen " wird für den Geltungsbereich des neuen

Bebauungsplanes " Im Ried " aufgehoben.

s4
Ordnungswidri gkte i ten

Ordnunswidrig im Sinne von S 74 LBO handelt, wer den aufgrund

von S 9 Abs.4 BauGB i.V. mit S 73 LBO getroffenen Festsetzungen

des Bebauungsplanes zuwiderhandelt-
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Satzung zur Aufstellung des Bebauungsplanes " Im Ried
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zum Bebauungsplan für
derGemeinde Lott
Landkreis Waldshut

3. Fertigung

Begr ndung

Anlage

"ImRiedrr
n,

das Gebiet
stette

I. Lage und Umfang

""1: i1',-,'-'"

Das Planungsgebiet liegt innerhalb des südwestlichen Si-edlungs-
bereichs des Hauptortes Lottstetten. Es wird begrenzt von der
Alpenblickstraße, Alpenblickweg und Freudenbergweg, umfasst ins-
gesamt 7 Einzelgrundstücke und, unter Einbezug äußerer Straßen-
anschlußflächen brutto 1,65 ha.

fI. Grundlagen und Vorgaben

Im gültigen FIächennutzungsplan der Gemeinde, aufgestellt f978
für den Gemeindeverwaltungsverband Jestetten, ist der giesamte

Planbereich als vorhandene Wohnbaufläche aufgenommen. Somit ist
der Bebauungsplan nach S 8 Abs.2 BauGB aus dem Flächennutzungs-
plan zrr entwickeLn.

Die Gemeinde Lottstetten hatte bereits L972-74 ein Plankonzept
für diesen Bereich entwickelt, auf dessen Grundldger neben den

damals bereits vorhandenen 3 Aftgebäuden, inzwischen im nördli-
chen Teilbereich an Alpenblickstraße 3 Wohn-Neubauten erstellt
wurden. Neue Erschließungsvorstellungen bedingen di-e neue Pla-
nung, wobei die Entwicklungsmöglichkeiten im Planquadrat durch
die vorhandene äußere Bebauunq eingeschränkt und vorgeprägt sind

III. Ziele , Zweck und Aufgabe

Die Gemeinde ist bemüht, auch in ErfütIung Iandesplanerischer
Zielsetzungen die vorhandenen und erschlossenen inneren Lücken-
bereiche ej-ner geordneten Bebauung und Verfüttung zuzuführen.
Hierzu gehört im Plangebiet auch die Zusatz-Nutzung eines Ge-

meinde-Grundstücks, mit bisherigem Vereinshaus als Altbau, samt

dessen späterem Ersatz bei Entfall.
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Zweck des Bebauungsplanes ist die planungsrechtliche Sicher-
stellung der geordneten Restbebauung im Innenbereich, der

dafür noch nötigen ergänzenden Erschließung und Bodenordnung.

Dies macht, da dort gleichfalJ.s noch keine planungsrechtlichen
Grundlagen bestehen, den Einbezug der vorhandenen baulichen An-

Iagen sinnvoll und notwendig, zumal teilweise vereinbarte, ab-

schließende Grenzregelungen anstehen.

IV. Nutzung und Auswirkungen

Nach Abzug von 4L,4 ar äußeren straßenil*und verkehrsgrün-Frächen
verbleiben für die !,lohnnutzung - festzusetzen a1s Allgemeines

Wohngebiet - WA - nach S 4 BauNVO brutto L,236 ha. Davon sind

wiederum 67,6 ar als bereits bebaute bzw. zur Altbebauung zuge-

hörige Grundstücksf lächen einzurechnen.

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebiets sind von den S 4 Abs.3 der

BauNVO vorgesehenen Ausnahmen aIs Zubehör zuzulassen " Stä1le

für die Kleintierhaltung ", da beim Angrenzen des Gebiets an

das Dorfgebiet hi-er bereits eine solche Nutzung zugelassen ist
und diese im übrigen der künftigen Nutzung nicht entgegensteht.

Auf einer Netto-Neubaufläche von 52,4 ar können dann noch ge-

samt ( unter Neunutzung des vereinshauses ) 7 Neubauten erstellt

werden. Bei der festqesetzten Einzelhausbebauung mit wohl maximal

2 Wohnungen/cebäude bietet der Bereich dann Raum für etwa 36 Ein-

wohner, was einer siedlungsdichte von rd. 68 E/ha gleichkommt'

An Auswirkungen ist zu nennen' daß für die Neubauflächen eine

neue wohn-stichstraße mit beschränktem wendepratz ( 14üllabfuhr

von Gefäß-sammelplatz an Freudenbergweg ) anzulegen sein wird'

die rd. 360 qm Fläche umfasst. Dort ist auch die übrige, ätr-

sonsten im äußeren Randbereich bereits vorhandene, Erschließung

für Wasser und Kanalisation netzmäßig zu ergänzen.

Zur planungsrechtlichen RichtigstelJ-ung ist außerdem erforder-
Iich, daß der alte Bebauungsplan " Gloggenriemen ", genehmigt

am 26.02.65, welcher mit einem Teil des damaligen Grundstücks

Lgb. Nr. 858 in den neuen Geltungsbereich " Im Ried ", also
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Alpenblickweg hinüber eingreift, für diesen Teilbereich von

rd. L2 dt, durch Aufhebung außer Kraft gesetzt wird.

Der Bebauungsplan bildet daneben die Grundlage für bodenord-

nende Maßnahmen nach BauGB, sobald und soweit dj-ese für den

ErhaIt der Erschließungsflächen sowie für die gtenzregelnde Um-

formung der Grundstücke zur Verwirklichung der vorgesehenen

Bebauung erforderlich werden.

Lottst ten Rheinfetden, den 25 .08.88
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3. Fertigung

Textteil

Bebauun gsvo r s c h r i f t en

Tei I II

zum Bebauungsplan
Gemeinde Lott

für das Gewann

stetten,
" Im Ried " der
Landkreis Vtaldshut

2.

A. Rechtsgrundlagen

SS l - 4 und I - L2 des Baugesetzbuches vom 08.12.86
( BGBI. I 5.2253 ) ( BaUGB )

SS I - 23 der Verordnunq über die bauliche Nutzung der
Grundstücke ( Baunutzungsverordnung ) i.d.F.v. 15.09.77
( SCSr. I S.1763 l, zuLeLzt geändert am 19.12.86
( BGBI. I 5.2665 ) ( BaUNVO )

SS I - 3 der Verordnung über
pIäne und die Darstellung des
ordnung ) v. 30.07.8L ( eCef.

S 73 der Landesbauordnung für
( ces.st. S.770 ) ( r,eo )

l.l

3.

4.

die Ausarbeitung der Bauleit-
Planinhalts ( Planzeichenver-
I S.833 ) ( PlanzVO )

Baden-Württemberg v. 28. 1I.83
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B. Festsetzungien

I.

l. Art der Nutzung

PLANUNGSRECHTLICHE F UNGEN ( gem. S 9 BauGB )

Baugebiet
Der gesamte räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes
ist - Allgemeines Wohngebiet - WA - nach S 4 BauNVO.

Ausnahmen

Von den in S 4 Abs.3 BaUNVO genannten Anlagen sind allge-
mein zulässig: StäIle für Kteintierhaltung aLs Zubehör.
Die übrigen, unter S 4 Abs.3 BauNVO genannten Ausnahmen
sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

L.2
1.21

L .22



2. I'Iaß der baulichen Nutzung

2.L AI lqemeines
Das l4aß der baulichen
Festsetzung der Grundf
zahl-, der ZahI der VoI
Einzelnen überbaubaren

2.2
2.2L

2 .22

2.23

2-

Nutzung wird bestimmt durch die
lächenzahl, der Geschoßflächen-
lgeschosse und der jeweils im
Grundstücksf l-ächen.

3.

Zu1ässiges Maß der bauf ichen lügtzggg

Die Festsetzungen zum Ivlaß der bautichen Nutzung nach 2 -L
erfotgen durch Planeintrag im Zeichnerischen Teil.
Bei der ZahI der Vollgeschosse sind die auf die Geschoß-
flächenzahl anzurechnenden, ausbaubaren Dach- und Unter-
geschosse getrennt festgesetzt, wobei für die Bemessung
die Begriffsbestimmungen von S 2 Abs.5 LBO maßgebtich
sind.
Von der Zahl der Vollgeschosse kann ej-ne Ausnahme gemäO

S 17 Abs.5 BauNVO nicht zuglelassen werden-

Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen

Bauweise
AIs Bauweise wird die offene Bauweise festgeseLzL.
Dabei sind im gesamten Baugebiet ausschließlich Einzel-
häuser zuIässig.

Überbaubare Grundstücksf ]ächen

Die Festsetzung von allseitigen Baugrenzen erfolgt durch
maßlichen ptanäintrag der Grenz-und Straßenabstände, bei
vorhandenen Gebäuden in Anlehnung an die Substanz. Damit
sind die überbaubaren Grundstücksflächen festgelegt.
Di_e F1ächen für Garagen sind, ohne eigene BAugrenzen, ge-
sondert mit ihren Zufahrten dargestellt. Die Aufnahme
wurde aus der städtebaulichen Gesamtplanung entwickelt
und sol l als Planung:sempf ehlung dienen ..

F1ächen für Bepflanzungen

Zur Einfügung des Baugebiets'in-di'e Landschaft und zur
inneren Durchgrünung sind besondere Festsetzungen erfor-
derlich. Hierzu wird nach S 9 Abs.L Ziff.25 BauGB vor-
geschrieben:

F1ächen für Pflanzerhaltung und -Gebot
Vorhandener Baum- und Strauchbewuchs ist, wo immer mög-
Iich r zD erahlten und dazu auch während der BAuarbeiten
sorgfäItig zD verwahren. Bei notwendigem Entfall oder
natürl-ichem Abgang ist eine Neupf lanzung naturständi-gen
Laubholzes mit mind. I Hochstamm pro Grundstück vorzusehen.

3.r
3.lt
3.L2

3.2
3.2L

3.22

4.

4.1
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II BAUORDNUNGSREC HTL T CH E G ES TALT UNG SVOR S C HRI FTEN

( Gem.5 9 Abs.4 BauGB und S 73 LBO )

Gestaltung der Bauten

Gebäudeqestaltunq 
', ' ''

Bei der Gebäudegestaltung ist auf die Landschaftlich üb-
liche Bauweise Rücksicht zv nehmen. Auffallende und grell-
wirkende Farbgebung ist zu vermeiden.

In der Gebäude-HöhenentwickJ-ung sind die Neubauten dem
GeIände und benachbarten vorhandenen Gebäuden anzupas-
sen. Die Traufhöhe als schnittpunkt Außenwand mit der
Dachhaut darf bergseitig in Gebäudemitte nicht mehr
als 4,0 m über dem unveränderten GeIände betragen.

Dachgestal tunq
Dachformen und Dachneigungen sind im zeichnerischen TeiI
festgesetzt. Die Neigung von Nebengebäuden oder Garagen
sind derjenigen der Hauptgebäude anzupassen.

Die Farbe der Dachdeckung muß dunkel und nicht glänzend
gewähtt werden. In Angleichung an dörflich vorhandene
öeckung ist rote bis rotbraune Farbgebung vorzuziehen.
Schwarze Dachdeckung ist nicht zuIässig.
Dachgaupen oder Dacheinschnitte sind nur bei Dachneigugnen
über-30; zulässig. Sie dürfen gesamt ni-cht über 5Oeo der
Trauflänge umfasien und im Einzelnen nicht über 3,0 m lang
sowie 2,o m hoch sein. Von den Ortgängen sind sie mind.
2,0 m abzusetzen, der jewej-lige Dachansatz oder Einschnitt-
Ansatz darf nicht höher als 1,0 m unter Firsthöhe reichen.

Garagen und EinstellPlätze

l.l
l. tI

L.L2

L.2
I.2L

L.22

L.23

2.r

2.2

2.3

2.4

In Anordnung und Gestaltung der Garagen ist ein Zusammen-
hang mit dem Hauptgebäude anzustreben. Der Einbau in oder
Anbau an das Hauptgebäude ist vorzuziehen-
Hierzu sowie zur Fixierung der Zufahrten ist es erforder-
lich, daß die nach S 39 LBO mit den Gebäuden herzustellen-
den SteIlpläLze oder anstelle derer vorgesehene Garagen
in ihrer beabsichtigten Anordnung zusanmen mit den Bauvor-
tagen des Hauptgebäudes beurteilt werden können.

Dachneigungen der Garagen sind bei Anbauten dem Hauptge-
bäude an"npasse.t. Bei freistehenden Garagen ist eine Dach-
neigung von mind. I8o vorzusehen-
Vor jeder Garage mit direkter Zufahrt von öffentlichen Ver-
kehrsflächen j.st ein stauraum ausreichender Tiefe ( mind.
5,50 m ) auf privatem Gelände außerhalb von Grundstücks-
einfriedigungen anzulegen.
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Frei raumgesta I tung

Grundstücke
Vorhandene Grundstücks-GeIändeformen sind möglichst wenig
zu verändern. Dabei sind zusammengehörige Geländeausgleiche
unter Berücksichtigung der Nachbargrundstücke erforderlich.
Jegliche beabsichtigte GeIändeveränderung ist im Baugesuchs-
verfahren mit ausreichenden prüffähigen Unterlagen, wie Ge-
ländeschnitten an den Außenseiten, zubelegen.
Absteflplätze, Vorptätze und private Verkehrsflächen sind
zu befestigen und zu entwässern. Dabei wird zur Verbesse-
rung ökologischer VerhäItnisse die Verwendung von Rasen-
steinen oder wasserdurchlässigen Materials empfohlen.

3.2 Einfriediqunqen und Bewuchs

Statt zaunartiger Abgrenzungen der Grundstücke si-nd nach
Möglichkeit lockere Abtrennungen mit bodenständigen Hecken,
Sträuchern und GehöIzen anzulegen-
Wo E|nf riedigungen nicht zu vermeiden sj-nd, werden Holz-
zäune in Natürtönung empfohlen. Die Verwendung von lr4aschen-
draht 1ängs Straßen ist nur bei geeigneter Vorpflanzung ge-
stattet, di-e Verwendung von Stacheldraht ist untersagt.

3.2L

3.23 Massive, freistehende Sockelmauern sind nur bis zu einer
Höhe von 0,50 m zulässig. stützmauern und Böschungs-Be-
festigungselemente sind durch Bepflanzung abzuschirmen.

3.24 Sämtliche nicht für Zugänge oder Zufahrten benötigten Frei-
flächen sind als geordnete GrünfIächen anzulegen t zv unter-
halten und zu bePflanzen.

Lottste ten Rheinfelden, den 25 .08 - 88
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Aufstel lung beschlossen

gemäoS2Abs.lBauGB
durch Gemeinderatsbeschluß vom 09.07 .87

Ausgearbeitet

im Auftrag der Gemeinde LottstetLen

Bürgerbeteil igung

gemäß S 3 Abs. l BauGB durch frühzeitige
Unterrichtung und Erörterung am f7.02.87

Beteitigung Träger öffentl. Belange

genäßS4Abs.2BauGB
durch Schrei-ben vom 02.02.88
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qermeister

ermeister

rmeister

rgermeist

Bürg

Der

gemäßS3Abs.2BauGB
in der Zeit vom 08-02-88
nach Bekanntmachung vom

Rechtskräftig

gemäß S Il Abs.I BaUGB an das
iAndratsamt hlaldshut am ? fi. 'lf":r il.$$

3.88
2

Als Satzung beschlossen

gemäß S 10 BauGB durch Beschluß vom 25.08.88

Anzeige des Bebauungsplanes

meisteram

ermeister
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gemäß S 12 BauGB
durch die Bekanntmachung vom ü ?, -!f rn! 1989 ermeistera


